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Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates 

Nr. 69. Änderung der Richtlinien über eine Bewilli
gung von Zuschüssen aus dem Klimaschutz
fonds des Erzbistums Paderborn bei Maß
nahmen an Bauten und Grundstücken (Kli
maschutzfondsrichtlinien) 

Artikel 1 

Die Richtlinien über eine Bewilligung von Zuschüssen 
aus dem Klimaschutzfonds des Erzbistums Paderborn 
bei Maßnahmen an Bauten und Grundstücken (Klima
schutzfondsrichtlinien) vom 8. Dezember 2021 (KA 2022, 
Nr. 17.) werden wie folgt geändert: 

1) In Abschnitt II (Förderfähige Maßnahmen) wird Ab
satz 14 neu gefasst und lautet: 

„ 14. Aufforstung von Waldflächen mit Mischwald zur 

nachhaltigen Bewirtschaftung. Der Zuschuss aus dem 
Klimaschutzfonds des Erzbistums Paderborn beträgt 
30 % der für die Wiederaufforstung benötigten Kosten, 
höchsten jedoch 10.000 Euro je Antragsteller." 

2) In Abschnitt V (Antrags-/Förderungsverfahren) wird
Absatz 3 neu gefasst und lautet: 

,,Zur Beantragung von Mitteln für Maßnahmen der Auf
forstung von Waldflächen mit Mischwald zur nachhalti-

gen Bewirtschaftung ist eine formlose Bestätigung des 
zuständigen Forstamts beizulegen, dass es sich bei der 
Aufforstung um eine Maßnahme handelt, die der nach
haltigen Bewirtschaftung von Mischwald dient." 

Artikel 2 

Die in Artikel 1 aufgeführten Änderungen der Richtlini
en treten rückwirkend zum 1. Februar 2022 in Kraft. 

Paderborn, 26. April 2 2 

L. S.

Generalvikar 

Gz.: 1.72/2226.10/1/7-2020 
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1. Die Fußnote zu § 14b Absatz 1 Satz 2 wird aufgeho
ben.

2. Die Fußnote zu § 29 Absatz 3 Satz 3 wird aufgeho
ben.

3. § 60p wird wie folgt geändert:

a) Die Fußnote zu Absatz 4 wird aufgehoben.

b) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Abweichend von § 2 Abs. 1 Satz 1 Anlage 14 
KAVO beträgt die Zuwendung

- in den Entgeltgruppen 1 bis 8 84,99 %,
- in den Entgeltgruppen 9a bis 12 70,69 % und
- in den Entgeltgruppen 13 bis 15 52,09 %

eines Monatsentgelts.“

4. Die Anlage 21 wird unter Beibehaltung der Zählung 
mit der Anmerkung „(nicht besetzt)“ aufgehoben.

5. In Anlage 29 werden die Anhänge 3, 4, 5 und 6 auf
gehoben.

6. Der Anlage 30 wird folgender § 6 angefügt:

„§ 6 Inflationsausgleichsprämie für Redakteure und 
Volontäre

Redakteure (§ 3) und Volontäre (§ 5) erhalten eine Infla
tionsausgleichsprämie nach Maßgabe des zwischen dem 
Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V. 
und dem Deutschen Journalisten-Verband e.V. geschlos
senen Tarifvertrages vom 2. Oktober 2023.“

II) Die Änderung unter Ziffer I) 6. tritt mit Wirkung vom 
1. Oktober 2023 in Kraft. Die Änderungen unter Ziffer I) 3. 
treten mit Wirkung vom 1. November 2023 in Kraft und 
am 31. Dezember 2023 außer Kraft. Die Änderungen un
ter Ziffer I) 1., 2., 4. und 5. treten am 1. März 2024 in Kraft.

Paderborn, 22.12.2023

Der Diözesanadministrator für das Erzbistum Paderborn

LS-f\v6/L^yL d-—
Diözesanadministrator

Gz.: 5/1318.20/3/20-2022

Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 9. Richtlinien zur Förderung körpernaher Heiz
systeme in Kirchen und Kapellen - Änderun
gen

Artikel 1

Aufgrund der weiterhin stark erhöhten Energiepreise 
führt die herkömmliche Beheizung von Kirchen und Ka
pellen zu erheblichen finanziellen Belastungen für die be
troffenen Haushalte. Um auch unter diesen Bedingungen 
eine akzeptable Temperierung zu erreichen, wird auch für 
die Sakralbauten, für die noch keine Immobilienvereinba
rung abgeschlossen wurde, die Anschaffung von körper
nahen Heizsystemen ermöglicht und gefördert. Voraus
setzung hierfür ist, dass es sich hierbei um ein System 
handelt, bei dem kein Eingriff in die Gebäudesubstanz 
und die Elektrounterverteilung erforderlich ist, d. h. um 
steckerfertige elektrische Lösungen. Hierfür werden künf
tig Fördermittel aus dem Klimaschutzfonds des Erzbis
tums Paderborn bereitgestellt, weil durch Nutzung sol
cher Systeme die Grundtemperierung der jeweiligen Sa
kralbauten abgesenkt und damit der Einsatz fossiler 
Brennstoffe in erheblichem Umfang reduziert werden 
kann.

Artikel 2

Um diese Förderung zu ermöglichen, werden die ent
sprechenden Rechtsgrundlagen wie folgt geändert:

Richtlinien über eine Bewilligung von Zuschüssen aus 
dem Klimaschutzfonds des Erzbistums Paderborn bei 
Maßnahmen an Bauten und Grundstücken, veröffentlicht 
im KA 2022, Stück 1, Nr. 17.

Im Abschnitt „I. Grundlagen“ wird als neue „Nr. 18. 
Ausnahmeregelung“ eingefügt:

„Für die Einzelmaßnahme Nr. ,5. Körpernahe Heizungs
systeme in Sakralbauten' wird der Nachweis der langfris
tigen Nutzung durch ein Immobilienkonzept, beschrieben 
unter I. Grundlagen Nr. 5, außer Kraft gesetzt. Vorausset
zung hierfür ist, dass es sich bei den körpernahen Heiz
systemen um eine steckerfertige Variante handelt, bei der 
kein Eingriff in die Gebäudesubstanz und die Elektroun
terverteilung erforderlich ist.“

Im Abschnitt „II. Förderfähige Maßnahmen“ wird der 
Punkt „5. Körpernahe Heizsysteme in Sakralbauten“ wie 
folgt neu gefasst:

„5. Körpernahe Heizsysteme in Sakralbauten (z. B. In
frarotheizungen oder SitzbankheizungZ-temperierung). 
Der Zuschuss aus dem Klimaschutzfonds des Erzbistums 
beträgt 70 % der als förderfähig anerkannten Kosten. Mit 
der Inanspruchnahme der Förderung für ,Körpernahe 
Heizsysteme in Sakralbauten' ist eine weitere Förderung 
der Raumheizung gern. Abschnitt II. Nr. 1,4, 6, und 7 in 
Zukunft ausgeschlossen.“

Artikel 3

Diese Richtlinienänderungen treten mit Veröffentli
chung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. Fördertatbestän
de, die vor der Veröffentlichung, aber nach dem Unter
zeichnungsdatum dieser Richtlinienänderungen verwirk
licht wurden, können nachträglich entsprechend bezu
schusst werden.

Paderborn, 09.01.2024

Ständiger Vertreter

Gz.: 1.8/2226.10/1/7-2020
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